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Mutterschutz – auch im Zeitalter
der Coronakrise

Die Infektion mit dem Coronavirus
SARS-CoV-2 breitet sich nicht nur na-
tional sondernauchweltweit zunehmend
aus, sodass die SARS-CoV-2-Infektion
am 11.03.2020 von der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) zur Pandemie
erklärt wurde. Gerade in endemischen
Krisengebieten nehmen zum einen die
Zahl der SARS-CoV-2-Fälle tagtäglich
zu und zum anderen die Zahl der SARS-
CoV2-bestätigten Mitarbeiter und da-
mit auch die Kontaktpersonen der Ka-
tegorie I mit engem Kontakt stetig zu.
Damit nicht genug, denn auch die An-
zahl schwerer Krankheitsverläufe wird
zunehmend steigen, sodass mit einem
steigendenBedarf an Intensiv- und Beat-
mungskapazitäten zur Behandlung von
an Coronavirus erkrankten (COVID-)
Patienten zu rechnen ist. Die Betreuung
dieser Patienten setzt jedoch eine stabile
personelle Besetzung durch pflegerische
und ärztliche Mitarbeiter voraus. Zur
Schaffung einer stabilen personellenVer-
sorgungsstruktur wurde für Pflegekräfte
auf Intensivstationen vor Monaten die
Pflegepersonaluntergrenzenverordnung
(PpUGV) geschaffen, die jedoch unter
den Aspekten des Krisenmanagements
außer Kraft gesetzt wurde. Gerade Kon-
taktpersonen der Kategorie I sind durch
ein hohes Infektionsrisiko gekennzeich-
net und sollten eine häusliche Abson-
derung einhalten. Besonders Kliniken
in betroffenen Gebieten in Deutschland
(z.B. Landkreis Heinsberg/Nordrhein-
Westfalen) weichen – um die Versor-
gung der Bevölkerung sicherzustellen –
schon seit Wochen von der empfohle-
nen Vorgehensweise des Robert Koch-
Instituts (RKI) ab. Asymptomatische

Mitarbeitende in Krankenhäusern, die
Kontaktpersonen der Kategorie I sind,
sollen zur Patientenversorgung wei-
ter zur Verfügung stehen. Lediglich
das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes
bei Patientenkontakt, das Führen ei-
nes Gesundheitstagebuchs, regelmäßige
vorsorgliche Abstrichuntersuchungen
und das Einhalten einer Hausquaran-
täne im Privatleben werden gefordert.
Bedingt durch diese multifaktorielle
Entwicklung resultiert ein zunehmender
Personalengpass auf sämtlichen medi-
zinischen Versorgungsebenen, sodass
„jede Mitarbeiterin“ bzw. „jeder Mitar-
beiter“ kritischer InfrastrukturendesGe-
sundheitssystems notwendig ist. Sowohl
Mitarbeiter/-innen im pflegerischen als
auch im ärztlichenBereich leisten zurzeit
unglaubliches, und arbeiten zum Teil –
gerade in der Akutmedizin – über ihre
Grenzen hinaus. Dabei setzen sie sich,
um die medizinische Versorgung wei-
terhin zu gewährleisten, oftmals großen
Gefahren aus, ohne an sich selber zu
denken.

Gerade schwangereMitarbeiterinnen,
die neben chronisch lungenkranken,
immunsupprimierten und älteren Men-
schen zur Risikogruppe gehören, sollten
in dieser Krisensituation geschützt wer-
den. Basierend auf der Tatsache, dass
sich das Immunsystem während der
Schwangerschaft unter anderem durch
die Exposition gegenüber fetalen An-
tigenen verändert, sind Frauen einem
höheren Infektionsrisiko ausgesetzt. Die
meisten Virusinfektionen, z.B. die In-
fluenza-A-Virus-Infektion, sind daher
während der Schwangerschaftmit einem
schweren Krankheitsverlauf assoziiert

[1]. Daher können neben den Influenza-
A-Viren auch Coronaviren, die für das
schwere akute respiratorische Syndrom
(„severe acute respiratory syndrome“,
SARS) und das respiratorische Syndrom
des Nahen Ostens (Middle East Respira-
tory Syndrome, MERS) verantwortlich
sind, schwere negativeAuswirkungen auf
die Schwangerschaft zur Folge haben,
wie z.B. Fehlgeburten, Frühgeburten,
intrauterine Wachstumseinschränkun-
gen bis hin zum Tod der Mutter [2,
3]. ZumThemenkomplex „Coronavirus-
SARS-CoV-2-Infektion und Schwan-
gerschaft“ liegen aktuell nur wenige
Daten vor. In einer kürzlich publizier-
ten retrospektiven Beobachtungsstudie
mit 9 schwangeren Patientinnen konnte
gezeigt werden, dass es derzeit keine
Hinweise auf eine intrauterine Infektion
durch vertikale Übertragung bei Frauen
gibt, die in der späten Schwangerschaft
eine COVID-19-Pneumonie entwickeln
[4]. Gegensätzlich von dieser kleinen
Studie existiert ein Fallbericht, der –
ähnlich den Beobachtungen mit SARS
– eine vertikale Übertragung von der
Mutter auf das Kind vermutet [5].

Da SARS-CoV-2-infizierte Schwan-
gere ein vulnerables Kollektiv darstellen,
wurde von den Kollegen Favre et al. eine
internationale „Leitlinie für schwange-
re Frauen mit Verdacht auf SARS-CoV-
2-Infektion“ vorgeschlagen [6]. Die Au-
toren empfehlen, dass jede schwangere
Frau, die innerhalb der letzten 14 Tage
in ein von SARS-CoV-2 betroffenes Risi-
kogebiet gereist ist oder die engen Kon-
takt zu einem bestätigtem SARS-CoV-2-
Fall hatte, getestet werden sollte, auch
wenn der Verlauf asymptomatisch ist.
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Schwangere Frauen mit einer bestätig-
ten SARS-CoV-2-Infektion, die asym-
ptomatisch sind, sollten für mindestens
14 Tage Hausquarantäne einhalten und
ein Gesundheitstagebuch führen. Asym-
ptomatische Schwangere, die Kontakt-
personen der Kategorie I sind, sollten
wegen des potenziellen Risikos einer in-
trauterinen Wachstumsretardierung al-
le 2 Monate mittels Ultraschalluntersu-
chung überwacht werden [6].

Das Mutterschutzgesetz bezieht sich
auf im Vergleich zum allgemeinen Le-
bensrisiko erhöhte berufliche Gefähr-
dungen. Im Mutterschutzgesetz wird
definitiv ausgeführt, dass Mitarbeiter
keinen Kontakt zu Infektiösen haben
dürfen, darunter fallen auch Menschen
mit SARS-CoV-2-Infektionen, hier be-
darf es keiner neuen Regelung. Vor dem
aktuellen Hintergrund möchten wir
noch einmal auf die wichtigsten Eckda-
ten des Mutterschutzes am Arbeitsplatz
hinweisen:
4 Die konsequente Einhaltung der

persönlichen Hygienemaßnahmen

Hier steht eine Anzeige.

K

ist der beste Schutz und wird bei allen
Schwangeren empfohlen.

4 Der Arbeitgeber soll eine Gefähr-
dungsbeurteilung des Arbeitsplatzes
vornehmen (Verpflichtung nach § 5
Arbeitsschutzgesetz) und hierbei
auch die schwangerschaftsbedingten
Risiken beurteilen (§ 10 Mutter-
schutzgesetz). Darüber hinaus soll
der Arbeitgeber der schwangeren
Frau ein Gespräch über mögli-
che weitere Anpassungen der Ar-
beitsbedingungen anbieten (§ 10
Mutterschutzgesetz). Hierbei ist es
empfehlenswert, die Betriebsärztin
bzw. den Betriebsarzt einzubinden.

4 Grundsätzlich darf der Arbeitgeber
eine Schwangere keine Tätigkeiten
ausüben lassen, bei der sie mit Bio-
stoffen der Risikogruppe 2, 3 oder
4 gemäß § 3 Absatz 1 Biostoffver-
ordnung in Kontakt kommt oder
kommen kann (SARS-CoV-2 zählt
zur Risikogruppe 3 nach Biostoff-
verordnung) und dies für die Frau
oder ihr Kind eine unverantwortbare

Gefährdung darstellt (§ 11 Abs. 2
Mutterschutzgesetz). Erst wenn ge-
klärt ist, dass eine unverantwortbare
Gefährdung ausgeschlossen ist, z.B.
durch einen bestehenden Immun-
bzw. Impfschutz, kann die Schwange-
re die Tätigkeit fortsetzen.

4 Bei Tätigkeiten im Krankenhaus
kann es in Abhängigkeit vom Ar-
beitsplatz und den konkreten Ar-
beitsbedingungen zu einer erhöhten
Infektionsgefährdung kommen, hier
sind insbesondere die Intensivstation
und die Notaufnahme zu erwähnen.
Schwangere dürfen nicht im Erstkon-
takt zu Patienten eingesetzt werden.
Hilfreich kann eine Anpassung der
Arbeitsorganisation sein, indem z.B.
Patienten, von denen ein Infekti-
onsrisiko ausgehen kann, räumlich
getrennt behandelt werden, damit
die Schwangere nicht mit ihnen in
Kontakt kommen kann. Ist keine
Umgestaltung der Arbeitsbedingun-
genmöglich und auch kein Einsatz an
einem anderen Arbeitsplatz, müssen



(befristete) betriebliche Beschäfti-
gungsverbote in Betracht gezogen
werden.

4 Kann eine unverantwortbare Ge-
fährdung am Arbeitsplatz nicht
ausgeschlossen werden, sollen die
Arbeitsbedingungen entsprechend
umgestaltet werden. Ist auch dies
nicht möglich, kann die Schwangere
ihre Tätigkeit an diesem Arbeitsplatz
nicht mehr fortführen.

4 Ist keine Umgestaltung der Arbeits-
bedingungen möglich und auch kein
Einsatz an einem anderen Arbeits-
platz, sollen (befristete) betriebliche
Beschäftigungsverbote in Betracht
gezogen werden.

4 Bei nachgewiesenem Erkrankungs-
fall durch das SARS-CoV-2-Virus
im Arbeitsbereich der Schwangeren
sollten Schwangere für 14 Tage frei-
gestellt werden, um sicherzustellen,
dass keine weiteren Personen infiziert
wurden.

Neben diesen Empfehlungen verweisen
wir auf die tagesaktuellen Informationen
auf den Seiten des RKI [7].
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Mutterschutz – auch im
Zeitalter der Coronakrise

Zusammenfassung
Schwangere Mitarbeiterinnen sollten
insbesondere in Krisensituationen geschützt
werden. Im Mutterschutzgesetz wird
ausgeführt, dass Mitarbeiter keinen Kontakt
zu Infektiösen haben dürfen, darunter fallen
auchMenschenmit SARS-CoV-2 Infektionen;
hier bedarf es keiner neuen Regelung.

Schlüsselwörter
Schwangerschaft · Mitarbeiter · Prävention ·
Coronavirus · Akutmedizin

Maternity protection—also
during the corona crisis

Abstract
Pregnant employees should be protected,
particularly in crisis situations. The Maternity
Protection Act states that employees are
not allowed to have contact with infectious
people, including people with SARS-CoV-
2 infections; no new regulation is required
here.

Keywords
Pregnancy · Employees · Prevention ·
Coronavirus · Acute care medicine
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